
 

Marine-Regatta-Verein 
im Deutschen Marinebund e.V. 

 

MRV-Beitragsordnung (Stand 01.01.2016) 
 

MRV-GO – Anlage 1 - 2016  

 
1.  In MRV-Stützpunkten, die Segelsport betreiben, beträgt der Monatsbeitrag für: 
 

• ordentliche Mitglieder, einschl. DSV-Beitrag                              € 0,00 
• Jugendmitglieder, einschl. DSV-Beitrag € 0,00 

 

2. In MRV-Stützpunkten, die keinen Segelsport betreiben und die für alle Mitglieder 
geschlossen den Beitrag an den Deutschen Motoryachtverband e.V. (DMYV) 
abführen, beträgt der Monatsbeitrag für: 

 
• ordentliche Mitglieder € 0,00 
• Jugendmitglieder € 0,00 

 

3.  Bei Einzelmitgliedern ohne Zugehörigkeit zu einem Stützpunkt beträgt der 
Monatsbeitrag für: 

 

• ordentliche Mitglieder, einschl. DSV-Beitrag € 0,00 
• Jugendmitglieder, einschl. DSV-Beitrag € 0,00 

 

4.  Bei fördernden Mitgliedern beträgt der Monatsbeitrag für: 
 

• ordentliche Mitglieder, einschl. DSV-Beitrag € 2,00 
• Jugendmitglieder, einschl. DSV-Beitrag € 0,50 

 

5.  In Vereinigungen fördernder Mitglieder beträgt der Monatsbeitrag für: 
 

• ordentliche Mitglieder, einschl. DSV-Beitrag € 2,00 
• Jugendmitglieder, einschl. DSV-Beitrag € 0,50 

 
 

6. In Vereinigungen fördernder Mitglieder, die keinen Segelsport betreiben und die 
für alle Mitglieder geschlossen den Beitrag an den Deutschen Motoryachtverband 
e.V. (DMYV) abführen, beträgt der Monatsbeitrag für: 

 

• ordentliche Mitglieder € 1,20 
• Jugendmitglieder € 0,50 

 
7. Ehrenmitglieder sind gemäß Satzung von der Beitragspflicht befreit. 

 
Die MRV-Beiträge für Mitglieder in Stützpunkten und für Einzelmitglieder sind zusammen mit 
dem DMB-Beitrag an die Bundesgeschäftstelle des DMB e.V. zu überweisen, soweit nicht 
dem DMB eine Einzugsermächtigung erteilt wurde. 
Die MRV-Beitrags-Abrechnungen bzw. deren Kopien sind jeweils auch an den MRV-
Schatzmeister zu senden. 
 
Die MRV-Beiträge für fördernde Mitglieder sind zusammen mit der Abrechnung (Muster: 
Anlage 2) ohne besondere Anforderung mindestens halbjährlich, jeweils bis zum  
 

15. Mai bzw. 15. November 
 

direkt auf das Konto des MRV zu überweisen, bei jährlicher Zahlung bis zum 15.Mai. 
 
Eine Aufnahmegebühr wird nicht erhoben. 
 


